
1 

Deutsche Rechtsordnung 
Gerichtsbarkeiten 
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Zusammengesetzte Wörter 

•  Das Recht 
•  Die Ordnung 
•  Das Gesetz 
•  Das Verfahren 
•  Der Bund 
•  Das Gericht  
•  Der Sitz 

•  Die Verwaltung 
•  Die Tätigkeit 
•  Das Feld 
•  Die Verfassung 
•  öffentlich 
•  rechtlich 
•  Die Beschwerde 

Die Rechtsordnung, die Verfassungsbeschwerde, das Tätigkeitsfeld, das 
Zivilverfahren, die Verwaltungsprozessordnung, öffentlich-rechtlich, das 

Bundesverfassungsgericht, das Arbeitsgericht, das Bundesarbeitsgericht, das 
Gerichtsverfassungsgesetz, das Verwaltungsrecht, der Gerichtstand, der Wohnsitz 

usw… 
 



3 

Übersetzung ins Französische? 
Nicht so einfach… 

•  Der Instanzenzug : l’ordre de juridiction 
•  Die Gerichtsbarkeit : la juridiction 
•  außerordentlich : exceptionnel 
•  Ordentlich: ordinaire 
•  Die Zuständigkeit : la compétence 
•  Der Wohnsitz : le domicile 
•  Das Tätigkeitsfeld : domaine d’activité 
•  Das Amtsgericht: le tribunal d’instance  
•  Das Landgericht: le tribunal de grande instance  
•  Das Oberslandgericht: La cour d’appel 

Der Bundesgerichtshof ? Cour fédérale de justice, cour de cassation 
allemande   
Das Bundesverwaltungsgericht? Tribunal administratif fédéral 
Das Oberverwaltungsgericht? Cour administrative d’appel? Tribunal 
administratif supérieur 
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•  Für das Gebiet des Arbeitsrechts errichtet der Bund als 
oberstes Gericht? Das Bundesarbeitsgericht 

•  Für das Gebiet des Verwaltungsrechts errichtet der Bund 
als oberstes Gericht? Das …. 

•  Für das Gebiet des Finanzrechts errichtet der Bund als 
oberstes Gericht? Der Bundesfinanzhof 

•  Für das Gebiet des Verfassungsrechts errichtet der Bund 
als oberstes Gericht? Das …. 

 
•  Für das Gebiet des Zivil- und Strafrechts errichtet der Bund 

als oberstes Gericht? Der Bundesgerichtshof 



Die	  Rechtsordnung	  
A.  Le	  système	  	  
B.  Les	  tribunaux	  
C.  L’organisa<on	  des	  

tribunaux	  
D.  Le	  système	  juridique	  



Die	  Gerichtsbarkeit	  
A.  La	  juridic<on	  
B.  Les	  tribunaux	  
	  



Für	  das	  Gebiet	  des	  Verwaltungsrechts	  
errichtet	  der	  Bund	  als	  oberstes	  Gericht?	  	  

A.  Das	  Bundesverfassungsgericht	  
B.  Das	  Bundesarbeitsgericht	  
C.  Das	  Bundesverwaltungsgericht	  



Welches	  Gericht	  prüK	  die	  
Verfassungsmässigkeit	  der	  Gesetze?	  

A.  Der	  Bundesgerichtshof	  
B.  Das	  Bundesverwaltungsgericht	  
C.  Das	  Bundesverfassungsgericht	  
D.  Das	  Bundesarbeitsgericht.	  



Deutsche Rechtsordnung 
Gerichtsbarkeiten 

Gerichte und Instanzenzug im föderalen Kontext 
•  Ordentliche 

Gerichtsbarkeit 
-  Zivilsachen 

(bürgerliche und 
familienrechtliche 
Streitigkeiten) 

-  Strafsachen 
-  Freiwillige 

Gerichtsbarkeit 

•  Außerordentliche 
Gerichtsbarkeit 

-  Verfassungsgerichte 
-  Verwaltungsgerichte 
-  Finanzgerichte 
-  Arbeitsgerichte 
-  Sozialgerichte 



Überblick zum Instanzenzug 



Zuständigkeiten der Gerichte 
Art. 95 I GG: 
« (1) Für die Gebiete der ordentlichen, der 

Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der 
Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste 
Ger ichtshöfe den Bundesger ichtshof , das 
Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, 
d a s  B u n d e s a r b e i t s g e r i c h t  u n d  d a s 
Bundessozialgericht. 

 



Beispiel Zivilverfahren  
 
 

§ 12 ZPO allgemeiner Gerichtsstand; 
Begriff 

§ 13 ZPO allgemeiner Gerichtsstand 
des Wohnsitzes 
 

§ 17 ZPO allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen 
durch ihren Sitz bestimmt. 



Beispiel Zivilverfahren 

Quelle: http://ruessmann.jura.uni-sb.de/gvgbild/zivil.htm 

 Amtsgericht /Streitigkeiten bis 5.000 Euro zuständig 



Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 

-  Art. 95 I GG: Träger = Bund 
-  § 40 I VwGO: « (1) Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen 

öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die 
Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen 
Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Öffentlich-rechtliche 
Streitigkeiten auf dem Gebiet des Landesrechts können 
einem anderen Gericht auch durch Landesgesetz 
zugewiesen werden. «  

= Auffangzuständigkeit  
à Weites Tätigkeitsfeld: Asylsachen, Beamtensachen, 

Schulsachen, … 
à Hierarchie/ Bürger gegen Staat 



Bundesfinanzhof (BF) 

- Art. 95 I GG: Träger = Bund 
-  Entscheidungen über öffentlich-

rechtliche Streitigkeiten 
-  Tätigkeitsfeld: Steuersachen, 

Kindergeldsachen, Zollsachen 
 



Bundessozialgericht (BSG) 

-  Art. 95 I GG: Träger = Bund 
-  Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 
-  Sozialversicherungssachen bspw. 
-  Elterngeld 



Bundesarbeitsgericht (BAG) 

-  Art. 95 I GG: Träger = Bund 
-  Streitigkeiten, die sich im 

Arbeitsverhältnis ergeben können (AN/
AG, AN-Vertretung und 
Gewerkschaften,...) 

-  Tätigkeitsfeld: Tarifvertragssachen, 
Arbeitsverhältnissachen, 
Mitbestimmungssachen,… 



Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) 

Art. 92 GG: « Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern 
anvertraut; sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, 
durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen 
Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt. » 

Art. 93 GG: « (1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:1. 
über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von 
Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines 
obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch 
dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines 
obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet 
sind;2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über 
die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von 
Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze 
oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem 
Bundesrechte auf Antrag der Bundesregierung, einer 
Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des 
Bundestages.((2)…)(3) Das Bundesverfassungsgericht wird 
ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen 
Fällen tätig. » 



Das	  Bundesverwaltungsgericht	  
kümmert	  sich	  um:	  

A. Beamtensachen 
B.  Elterngeld	  
C.  Strafsachen	  
D.  Zivilsachen	  



Welches	  Bundesgericht	  kümmert	  
sich	  um	  Strafsachen?	  

A.  Das	  Bundesverfassungsgericht	  
B.  Der	  Bundesgerichtshof	  
C.  Das	  Bundesarbeitsgericht	  
D.  Das	  Bundessozialgericht	  



Welches	  Gericht	  regelt	  Konflikte	  
zwischen	  GewerkschaK	  und	  

Arbeitsgeber?	  

A.  Das	  Bundesverfassungsgericht	  
B.  Der	  Bundesgerichtshof	  
C.  Das	  Bundesarbeitsgericht	  
D.  Das	  Bundessozialgericht	  



Quelle:http://www.bpb.de/themen/JZUPOZ,0,Bundesverfassungsgericht.html 



Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) 

3 Verfahrensarten: 
 
-  Verfassungsbeschwerde 
-  Normenkontrollverfahren 
-  Verfassungsstreit 
 
 



Wie	  viele	  Gerichtsbarkeiten	  gibt	  
es	  

A.  4	  
B.  5	  
C.  6	  
D.  2	  



Die	  ordentliche	  Gerichtsbarkeit	  
kümmert	  sich	  um…	  

A.  Verfassungsgerichte
/Verwaltungsgericht	  

B.  Die	  Zivil-‐	  und	  
Strafsachen	  

C.  Finanz-‐und	  
Sozialsachen	  

D.  Verfassungsfragen	  



Die	  höchsten	  Gerichte	  sind	  

A.  Auf	  Länderebene	  
B.  Auf	  Bundesebene	  



Das	  Bundesverfassungsgericht	  
entscheidet	  über	  

A.  Verfassungsbeschwerden	  
B.  Familienfragen	  
C.  Strafsachen	  



Die	  Verfassungsrichter	  werden..	  
A.  gewählt	  
B.  ernannt	  



Soviel zur Theorie 
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Videoüberwachung 

Eine 36-Jährige Anwohnerin der Repperbahn in 
Hamburg wehrt sich gegen die Polizei-

Kameras vor ihrer Wohnung. Sie fülhlte sich 
von der Dauerüberwachung der 

Amüsiermeile in ihrem Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung verletzt:  

 
« Worum es mir geht, ist, dass ich nicht ständig 

überwacht werde, sobald ich aus dem Haus 
gehe.  » 
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An welches zuständige Gericht der ersten 
Instanz soll sich diese Frau wenden? 

...	  A.  Amtsgericht?	  
B.  Arbeitsgericht	  
C.  Verwaltungsgericht	  



In welcher Stadt, warum? 
A.  Berlin	  
B.  Karlsruhe	  
C.  Hamburg	  
D.  Leipzig	  



Welchem	  Weg	  könnte	  ihre	  Klage	  durch	  
die	  Instanzen	  folgen?	  	  

A.  Oberverwaltungs	  gericht/	  
Bundesverwaltungsgericht	  

B.  Bundesverwaltungsgericht/	  
Bundesvervassungsgericht	  

C.  Oberverwaltungsgericht/	  
Bundesverwaltungsgericht/	  
Bundesverfassungsgericht	  


